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Der neue Schweizerische Republikaner.

Donnerstag, den 8 October 1801. Siebentes Quartal. Den. rs Vendémiaire. X.

Gesetzgebender Rath, 4. September.

(Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der Petitionencommißion über

nachfolgende Gegenstände:)

s. B. Wafer, Arzt zu Kirchenthurnen, beschwert

sich über die Verwaltungskammcr des Cantons Bern
und den Vollziehungsrach, welche ihm die Fortsetzung

einer Wirthschaft verweigern, die der Gemeinde Kir-
chenthurnen von dem gesetzgeb. Rath bewilligt worden.

Die Commißion trägt darauf an, der Vollziehung
darüber Bericht und Mittheilung der dieses Geschäft

betreffender: Schriften adzufodern. Angenommen.

;. Das Dlstriklsgericht von Bcllenz, welches wäh-

renv d.r Besitznahme fremder Truppen der italienischen

Cantone, seine Verrichtungen fortsezte, begehrt für diese

Zeit entschädigt zu werden.

Die Pet. Commißion tragt an, dieses Begehren der

Vollziehung zu übersenden. Angenommen.

4. Eine neue Vorstellung der Gemeindskammer von

Peterlingen, wegen ihres Sönderungsgeschäfts mit
Corcellcs, wird zu dem an der Tagesordnung stehenden

Gutachten auf den Canzleytisch gelegt.

5. Die Anfrage der Theilhaber an dem Gemeinds,

Gut von Noreaz D»str. Pererlingen Canl. Fryburg,
wegen der Zeit, von welcher an das Gesetz vom 4.
Heran. l8->r über die Gemeindsrechte nnchlicher Kin-
der, seine Anwendung haben solle? und

6. Eine ähnliche Anfrage der Gemeinde Enney

Distr. Greyers C. Fryburg, wegen des Bürgerrechts

solcher nnchlicher Kinder, deren Vater oder Großvater

schon das Bürgerrecht nicht mehr genossen haben —
werden der Civilgcsetzgeb. Commißion überwiesen.

7. B. Franz Rsulet von Mar Cant. Fryburg, als

Käufer eines Landguts, davon ein Theil ehmals frey

war, verlangt von diesem Theile keine Handänderung

zu bezahlen. Wird abgewiesen.

Folgendes von der Cci'minalcommißion angetragne
Decret wird in Berathung und hierauf angenommen:

Der gesetzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz.
Raths vom -2. August -kloi und nach Anhörung des

Berichts der «Criminalgesetzg. Commißion;
In Erwägung, daß der 4te Art. des Amneffiege-

setzes vom 28. Hornung 1800 der vollziehenden Gewalt
die Befugnis ertheilt, der Gesetzgebung besondere Vor«
schlage zu Begnadigung solcher Bürger zu machen, die
sich nicht unter den Bedingungen der Amnestie befinden;

verordnet:
Folgende Bürger sind unter deu durch das Amne.

stiegcsetz vom 28. Hornung rgoo vorgeschriebncn Be-
dingungen der Wohlthal der Amnestie theilhaftig erklärt,
sollen aber insbesonders nach Vorschrift des ic>. Art.
dieses Gesetzes, sie mögen sich bereits im Lande besiu,
den oder dasselbe künftig betreten, an Adcsstalt ei»
Geiübd der Treue und des Gehorsams gegen die Gesetze

ablegen, als:
Aus dem Canton Zürich:

1. Ioh. Füßli, gew. Obcrlieutenant.

2. Heinr. Bleuler, — — —
Friede. Wehrli,— —> —

4. Hans Landolt, — — —
Johannes Oeri,— — —

6^ Mel.Nüscheler,— — —
(Sämtliche unter Roverea und Wachmann.)

Aus dem Canton Linth:
7. Oswald Broders von Sargans, gew. Oberljeut.

unter Bachmann.
Aus dem Canton Luzern:

8. Jost Mohr, gew. Hauptmann unter Bachmann.
Folgende zwey Gutachten der Finauzcommlßion «er«

den in Berathung genommen:

Gutachten der Mehrheit.
B. Gesetzgeber! Schon unterm 6. May d. A

wandte sich d:e mit Peterlingen in einer Civilgemeinde
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vereinte Dorsschasl Corcelles an Sie B- Gesetzgeber mit
einer Petition, worinn dieselbe aus dort weitläuftig
angeführten Gründen verlangte, daß ihr eine gänzliche

Sönderung von der erster« vergönnt werden möchte.

Noch ehe diese Petition an Sie einlangte, theilte

Corcelles dieselbe an die GemcindSkamincr von Peterlin.

gen mit, um ihre allfälligen Gegenvorstellungen zugleich

einzureichen, und dadurch Sie B. G. in den Stand
zu setzen, nach Anhörung von Gründen und Gegen,

gründen zu entscheiden, was Sie für dienlich erachten

würden, Allein von Seite Petcrlingens wurde dieses

natürliche Begehren verweigert; und so weil sah sich

CorcelleS gezwungen, ihrer schon genannten Petition
abgesondert den Haus zu lassen. — Unterm 2. Irin,
fanden dann Sie B. G. für gut, mit Uebersendung

derselben an den Vollz Rath, diesen leztern einzuladen,

über diesen Gegenstand die nöthigen Berichte, und

anfällige G.gengründe der Gemeinde Peterlingen einzie-

hen zu lassen, und Ihnen mitzutheilen. Den diesfälli-

gen Auftrag erhielt die Verwallungskammer von Fry-
burg. Allein die Gemeindskammer von Peterlingen

zögerte so lange mit der ihr abgefederten Gegenerklä-

rung, daß man ihr endlich abseile des Ministers des

Innern einen Zwangslermin von acht Tagen festsezte,

innerhalb welchem sie jenem Austrag Genügen leisten

sollte. Statt dessen aber erklärte sie nunmehr: Daß
sie, als diesmal hauptsächlich mit der Cadastcrarbeit

beschäftig!, ihre Gegenbemerkungen vor dem i. Oct.

(hieß cS in eincm Schreiben derselben vom ai.Jul,)
und gleich hernach (unterm 4. Aug. in einer Adresse

an den Vollz. Rath) vor Ende Octobers nicht auf.

stcllcn könnte. Mittlerweile hatte» unterm 27. Iul.
die Miteigcnlhümer von CorcelleS durch das Mittel des

Ministeriums des Innern an den Vollz, Rath eine 2te

Petition eingereicht, worin sie ansuchten, zu erkennen:

Die Gemeinde Peterlingen sey anzusehen, als habe sie

ihrem Begehren weder Antwort noch Gründe entgegen

zu setzen; und somit ohne welters über ihre P.tilion
einen endlichen Entscheid zu fassen. — Alle diese Unt-

stände wurden Ihnen B, G. durch eine Botschaft vom

x. Aug. mit Beylegung der crsoderiichen Aktenstücke

bekannt gemacht, und Ihnen überlassen, das weiter

GmsiàNde hierüber zu erkennen. Auf den Antrag

Ihrer FinanzesmmiHion beliebten Sie unterm -7. Aug.
der Gemc'.ndskammer von Peterlingen einen nochmali.

gen Zwangsrermm von 8 Tagen zu Emreichuug allsälli-

a c Gegengründe mit dem ausdrükltchtn Anhang fcstzu.

sitzen: »Daß wenn ihre Antwort innert diesem Zeit-

räum nicht erfolgen wurde, der gesetzgeb. Rath ihr
Stillschweigen als eine Einwilligung in vas Begehren
derer von Corcelles ansehen, und hiemit nichts desto
weniger in Behandlung der Sache fortfahren werde."
Hierauf langte denn wirklich eine unterm 26. d. datirte
Gegenvorstellung folgenden substanzlichcn Inhalts ein:

» Die voluminöse und mit den heftigsten Ausfallen
gegen Peterlingen angefüllte Bittschrift derer von Cor,
celles werde ohne Zweifel die ganze Entrüstung des
gcsetzg. Raihs crwckl haben. Schon seit mchrcrn Iah.
rm hätten unruyige Köpfe sich damit beschäftigt, einer
Anliegenheil, deren Entscheid eigentlich vor den Rich-
ter gehöre, eine ganz andre Einleitung zu geben. Nun
das wolle sich Peterlingen auch gefallen lassen, und
gar gerne ihre Gcgcngründe gegen jenes Theilungsbe.
zehren einreichen. Wirklich von dem Augendlik an,
da ihr, der Gemeindskammer die erwähnte Petition
sey mitgetheilt worden, habe sie sich mit Nachsuchung
der erfoderUchen Urkunde«! zur Aufklärung der wahren
Natur ihrer von Corcelles angefochtenen Rcchtsamcn
beschäftigt; und ohne Zweifel wäre das d-eSfätlige
Bemühen ihr besser gelungen, wenn das B gehren
ihrer Gegner sich weniger mit Gemeinplätzen als mit
einer bestimmten und genau bcgränztm Ansprache de>

fassen würde. So hingegen könne sie, die Gemciuds.
kammer von Peterlingen, sich unmöglich an einen so

nngemein complicirren Gegenstand mit derjenigen
Klugheil wagen, welche doch der Leit.
stern eines admjuistrativen Corps seyn
müsse, dem das öffentliche Wohl anver.
traut sey. Somit hänge es lediglich von Corcelles
ad, die Gemeindskammer von Peterlingen zu allem
Gerechten und Billigen zu vermögen, sobald jene
einmal ihr eigentliches Verlangen präcisicen wolle.
Ader freylich — die Zeit von acht Tagen sey zu Auf.
stellung der Vercheidigungsmittel ihrer, derer von Pe«

terlingen, zu kurz, und —könnten sie am End nicht
bergen: Was ihre dieSfällige Thätigkeit neben anderm
ein wenig gehemmt habe, seyen die gegenwärtigen
Zcitumstände, welche eine neue Constitution und Can.
lonalorganisaUoii anküude, die sich mit den Besugsa.
men der ehcvocigen Bürgerrechte unfthlbar besassen

würde. Wie dem aber immer seyn möge, wolle die

oft crmeldte Gemeindskammer nun den Schluß des

gesctzg. Raths ruhig und in der Ueberzeugung erwar.
ten, derselbe werde so beschaffen seyn, baß sie ihm
willig Folge leisten könne."

B. Gesetzgeber! Man muß dieses Aktenstück selbst



lesen, wenn man sich überzeugen soll, daß obiges ein

getreuer Auszug davon sey. Nun (alles frühern de.

fremdenden Benehmens der Gemeindskamyier von Pe.

teclmgcn in, diesem Geschäfte hier nicht zu gedenken,

weiche man mit den wahren Farben der Natur Ihnen

vor einmal zu schildern sich lieber enthalten will) findet

die Mehrheil Ihrer Finanzcommißion dieses noch am

allerbefremdendfien: Daß erwähnte Gemeindskammer

iezt, nach Verfloß von i; Monaten und nach Er-

schöpfung aller ihrer übrigen sterö adänderlichen und

sich selbst widersprechenden Adlehnungsmiltcl, den an

sie von den obersten Gewalten ergangenen Aussoderungen

zu entsprechen, nunmehr mit emcm Begehren endigt,

womit sie, wenn man es ja für begründet halten will,

offenbar hätte ansangen sollen. Ohne deswegen in das

Neritum caulw des Sönderungsvcrlangens der Dorf-
schast Corcelles einzutreten, für welches bey genauer

Einsicht aller beygebogenen Aktenstücke schon manches

stark genug spricht, findet die erwähnte Mehrheit Ihrer
Commißion: Daß Peterliugen, nach dem nun zum

zweylenmal verlaufenen, und in Absicht auf den we-

sentlichen Zwek ganz ungebraucht gelassenen Zwangs-

termin, alles Recht der Einwendung in Rüksicht auf
die Hauptfrage gänzlich verwirkt habe, und (.wenn

anders nicht Gesetzlosigkeit und Anarchie in Helvetien

auch durch dieses Beyspiel neue Rechtfertigung gewin-

nen soll), zu erkennen sey, was folgt:
D e c r e t s v o r s ch l a g.

Der gesetzgebende Rath,
In Erwägung, daß auf die schon unterm 28. May

1800 eingelegte Bittschrift der Dorfschafl Corcelles

Canl. Fryburg wegen Sönderung von der Gemeinde

Peterlingen, aller seither an diele lezte ergangenen

Auffoderungen, und zweyer, erst neuerlich von den

obersten Gewalten ihr gesezten Zwangstermmen, zu Ein-
reichung ihrer gegen besagte Sönderung allfälligen Ge-

gcngründe ungeachtet, eine solche Einreichung niemals

erfolgt ist;
Nach angehörtem Befinden seiner staatswirthschaftl.

Commißion; beschließt:
1. Es ist der mit der Gemeinde Peterlingen bisher

in eine Civilgemeinde vereinten Dorfschafl Corcelles

bewilligt, sich von der erstem zu sondern.

2. Dieser Beschluß wird dem Vollz Rath nebst der

Einladung mitgetheilt, der Verwaltungskammer von

Fryburg über bie angemessenst findende Art und Weise

dieser Sönderung, die erfoderüche Anweisung zu er-

theilen.

Demzufolge B. G. würde, nebst Ucberseudung die.
ses Beschlusses und, aller aus dieses Geschäft Bezug
habenden Aktenstücke, so wie des gegenwärtigen Rap.
portes, an den VollziehungsralH folgende Botschaft
erlassen:

Botschaft.
B. Vollz. Räthe! Aus mitkommendem Decretsvor.

schlag und dem beygebogcncn Rapporte der staalswirth,
schafklichen Commißion, nebst übrigen Aktenstücken,
werben Sie ersehe» : Daß, und aus welchen Gründen
der gcsttzg. Rath für gur befunden hat, den Grund satz

zu erkennen: Daß der bisher mit der Gemeinde Pe-
terlingen in eine Civilgem inbe vereinten Dorsschaft
Corcelles vergönnt seyn soll, sich von der erster» zu

sondern.

Da indessen eine solche Sönderung bey der gegen,
fettigen Erbitterung der beyden Partheyen schwerlich

ohne Einwirkung einer coiistilmrten Behörde zu Stand
kommen dürste, so labet der gesetzgcb, Sie B. V. R.
ein der Verwaltungskammer von Fryburg über die

angemessenst findende Art und Weise dieser Söndcrung-
mit Beförderung die nöthige Anweisung zu ertheilen,
und sodann den Sönderungsenlwurf, im Fall er güt-
lich zu Stand kommen könnte, seiner Zeit zur Bestäü.

guiig — oder, falls zwischen den Partheyen über v.e

Sönverungsart unvereinbar ungleiche Behauptungen
walten sollten, dieselben, nebst dem Befinden erwähn,
ter Verwaltungskammer, unvmveilt der gesetzgebenden

Gewalt zugehen zu lassen.

Gutachten der Minderheit.
B. Gesetzgeber! Die Minorität Ihrer Fr-anzcom,

mißion wünscht gewiß eben so sehnlich wie die Maioci.
tät, daß zwischen der Dorsschaft Corcelles uns der

Stadt Peterlingen eine Trennung und zugleich dem-,

auch eine Sönderung ihrer Gemeindsgüter Plaz haben

möge. Einzig dadurch werde» manche sonderbare Ver-
hällmsse, die zwischen derselben statt finden, gehoben,
und es wird manchen Neckereyen der Faden abgeschnil.
ten werden, geschweige der Verbesserungen, die ihre sehr

beträchtlichen Liegenschaften dadurch erhalten würden.
Dessen ungeachtet aber trägt die Minorität der

Commißion großes Bedenken, schon iezl das Princi-
pium der Sönderung zu erkennen, bevor nia» weiß,
wie und auf weichem Fusse sie vor sich gehen kann
und soll. Wären Peterlingen und Corcelles zwey von
einander per>ch!idcne Gemeinden, so würde es weniger
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Schwierigkeiten haben; allein sie machen beyde zufam«

men nur eine Gemeinde, mir eine Bürgerschaft aus.
Corcclles ist weiter nichts als der Inbegriff mehrerer

Bürger von Peterlingen, die sich zusammen an einem

^Orle ausserhalb der Mauern von Peterlingen angesie-

idclt haben. (Die Fortsetzung folgt.)

Klerne Schriften.
Rapport 6u Conseil cl'LäuLstion clu Lnoton äu seman,

sur 1'ctZt äes Lcole» clan8 co Lanton, sur sez tra-

vaux, et sur les vues gui i'ontäirigs. 8- (saulänus.
8cpt. igol). ;8-

Eine sehr schätzbare Arbeit und ein neuer Beweis
des Nutzens und Ver Vortreflichkeil der Erziehn n g s-

N ä lh e. .Mach einer kurzen Darstellung der Lage,
worinn der Erziehungsrath, die Akademie von Laufanne,
die Collégien und die Primairfchul.n des Cantons fand,
giebt er Rechenschaft von dem, was er seit seinem

Daseyn gethan hat, und entwickelt feine Ansichten über

die Verbesserung der Schule» bey denen er auf die

Lehrer, auf die Schüler und auf den Unterricht selbst

Rüksicht »ilnt, und die sich durch Einfachheit und Be-

Nutzung der Erfahrung empfehlen. Wir können in das

Derail derselben nicht eintreten, und müssen uns bc-

gnügen, auS der tabellarischen Uebersicht der Schulen
des Lantons folgenden Auszug zu liefern:

Distrikt Primärschulen. Schüler. Lehrgehalte. HA»
lìigis 40 1610 4040 O

àl>orms 26 N59 4240 i
.Lollonazr Z7 1741 4690 o

Roliallonz Z9 1744 54l0 c>

Orancksorr 47 i?ls 4; 20 0

s.UlllälML 2? lZi; 45 ivPr
fcssoren in der Académie, 6 Lehr

am Colleg.

Borges Z5 I4»s 499« 2

Mouäoii 4? -7)l 4ZZ0 2

dlyou Z» 1700 7100 l
Oidcz Zl I7Z4 4280 I
s)ro!i 2Z 899 l 5.80 O

kaxz ä'ey haut 55 757 1170 c,

Rollo ls L66 290« l
l.a Vsllä« «4 ?6? >5 9»
I.a Vaux. 2? 145 ; Z4I0 c>

VevL/ 2; 1258 ;66o 1

Vvorclon 46 i?;o 5240

»4 -»426s 07480

Ermunterung zum Gebet nach den Be«
dürfniffen der Zeit. Eine Predigt
über l. Thim. II. v. i. 2, geHallen in
der St. MagnuSkirche am allgemei-
nen helvetischen Bettage denizten
Herbstmonat i 8 0 r, v 0 n I a co b War t«

mann Pfarrer. 8. St. Gallen, be,
Zollikofer. S. sz.

Ganz zwckmäßig.

EinWort zum Nachdenken überIefatas
I. Vers 2 — 6. Vorgetragen am all,
gemeinen Bettage den izten Sepr.
i8->r, und auf Begehren dem Druk
übergeben von Christoph Zollikofer
Ca merer, s. St. Gallen, b. Zolliko«
fer. S. >4.

Man erstaunt billig über die Stupidität, die eine
solche Beltagspredigt eingeben, mid über die Schaam«
losizkeil, die sie dem Druck überliefern konnie. Eine
eckelhaftere Sàley ist uns lange nicht vorgekommen. —
In seinem Esajas fand der Herr Camerer die Worte:
„Von der Fußfohle bis aufS Haupt ist nichts ge-
fundes an ihm, fondern Wunden und Beulen und
eiternde Geschwüre, welche nicht ausgedrukt und vcr.
bunden, und nicht mit Oele gelindert sind. « Dieß
mahlt nun der geistliche Herr zur Erbauung feiner
Zuhörer wie folgt aus : „Das ganze Haupt ist wund,
und das ganze Herz ist krank; von der Fußfohle an
bis aufs Haupt ist nichts gesundes an ihm, dem
Staatökörper, sondern Wunden wo Blut fließt,
und Beulen wo Blut und Ehtcr noch unter der Haut
ist, und eyternde Geschwüre, aus denen beständig Eyter
hervorkommt, welche nicht ausgedrukt und verbunden,
und nicht mit Oele, dem gewöhnlichen Heilungsmitte!
der Vorzeit, gelindert, erweicht sind. Sollen eyternde
Geschwüre heil werden, so müssen sie ausgedrukt, ver«

bunden, und durch erweichende Salben oder Aufschläge
zur Genesung zubereitet werden u. s. w. " Daß in
einer solchen Predigt dann auch die the a lr a li-
schen Vorstellungen als Beweis des Verfalls
der Religiosität aufgeführt werden, das ist m der

Ordnung.
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